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Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport 31.10.2014 
Referat 61 (Ausländer- und Asylrecht) 
- 61.21 - 12230/ 1-8 (§ 19a) - 

 

                         
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

bei einer Ausländerbehörde war die Frage aufgetreten, ob die Voraussetzungen für die Erteilung oder Verlängerung 
einer Blauen Karte EU nach § 19a AufenthG weiterhin vorliegen, wenn der Beschäftigte Elternzeit in Anspruch nimmt 
und damit vorübergehend kein Gehalt mehr im Sinne von § 19a Abs. 1 Nr. 3 AufenthG erhält. 

Hierzu ergibt sich Folgendes: 

Während der Elternzeit ruhen die Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag lediglich, das 
Beschäftigungsverhältnis besteht jedoch nach wie vor. Der Grund für das Aufenthaltsrecht würde nur dann entfallen, 
wenn der Arbeitsvertrag über die hochqualifizierte Beschäftigung als solcher nicht mehr bestehen würde, was bei 
gewährter Elternzeit aber nicht der Fall ist. 

Die Elternzeit hat damit grundsätzlich keine Auswirkung auf den erteilten oder zu erteilenden Aufenthaltstitel „Blaue 
Karte EU“. Da der Bezug von Elterngeld auch kein „schädlicher“ Bezug öffentlicher Mittel ist (§ 2 Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 
AufenthG), kann sich insofern kein Problem für die Blaue Karte EU ergeben.   

Ich bitte um Kenntnisnahm und Beachtung. 

Im Auftrage 
Gruß, Werner Ibendahl  
Telefon: (0511) 120  
Fax:  (0511) 120 99 6470 
werner.ibendahl@mi.niedersachsen.de  
 
 


